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Kundgebung der Ziircher Frauen

am 25. November 1955 in der Aula der Universitit Ziirich.

N.S. Die Aula der Universitidt Ziirich reichte beinahe nicht aus, um
die etwa 800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Kundgebung zu tfas-
sen. Neben den Behordemitgliedern Stadtprisident Dr. Emil Landolt, der
mit Akklamation empfangen wurde und den Stadtriten Spiihler und
Widmer war auch die Prisidentin des Schweiz. Verbandes fiir Frauen-
stimmrecht, Mme Choisy aus Genf anwesend. Frau Erika Grendelmeier,
welche die Kundgebung erdtfnete, wies in ihrer Ansprache nochmals auf
die allgemein iiberraschenden Zahlen der Frauenbefragung hin, welche
in ihrer Eindriicklichkeit beweisen, dass die Ziircher Frauen mit {ber-
wiegender Mehrheit fiir das Frauenstimm- und -Wahlrecht eintreten,
nimlich mit 39,8 9% fiir das integrale und mit 39.7 % fiir das partielle
Stimmrecht, d.h. fir die Mitsprache in Schule, Kirche und Firsorge.
Nur 19,3 0o wollen vom Stimmrecht noch nichts wissen. Schade, dass
wir nicht auch die Griinde kennen, welche sie zu ihrem Nein veranlasst
haben! Eine genauere Auswertung der Ergebnisse durch das Statistische
Amt der Stadt Ziirich wird noch folgen. Wir diirfen Herrn Stadtprisident
Landolt fiir die Initiative, mit welcher er die Frauenbefragung — gleich-
zeitig mit der eidgendssischen Betriebszihlung — durchfithren liess, (von
Frau Grendelmeier als das Ei des Kolombus bezeichnet!) dankbar sein,
denn er hat nicht nur den Frauen selbst, sondern auch unsern offiziellen
Befiirwortern einen wertvollen Dienst erwiesen, stiitzten sich doch die
Gegen-Argumente oft auf die Behauptung, dass die Frauen vom Stimm-
recht nichts wissen wollen. Wiirde die Binfithrung des Frauenstimmrechts
von unsern Behdrdemitgliedern allein abhingen, so diirften wir ruhig
sein, denn wir haben in allen politischen Lagern unsere Freunde, die
immer wieder Vorstésse unternommen haben. Leider scheiterten alle An-
strengungen am sturen Nein der Stimmbiirger. Die Griinde, oder viel-
mehr die ablehnende Haltung der Gegner, wurden im nachfolgenden
Referat von Herrn Prof. Werner Kigi in glinzender Weise zerpflickt
und widerlegt. (Der Referent hatte im Auftrag des Schweiz. Frauen-
stimmrechtsverbandes ein Gutachten iiber die Stimmrechtsfrage z. H. des
Bundesrates ausgearbeitet). Er gab vorerst einen allgemeinen Ueberblick,
in welchen Staaten die Frau noch nicht die volle politische Gleichberech-
tigung erlangt hat — es zeigt sich, dass die Schweizerin mit den Anal-
phabeten von Saudi Arabien, Aethyopien und einigen wenigen atrikani-
schen Staaten auf derselben Stufe steht. Das allgemeine Erwachsenen-
Stimmrecht wird als ein letztes Prinzip der Gleichberechtigung aufgefasst.
Die Verweigerung der Gleichberechtigung wird als eine rechtsstaatliche
Diskrimierung der Frau angesehen.

Prof. Kaegi fasste die gegnerischen Auffassungen in 4 Thesen zu-
sammen:
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1. ,,Der Staat ist der Mann. Der Staat ist Minnerstaat. Deshalb hat die
Frau im Staate nichts zu suchen”. Der Referent erinnert dabei an die
mittelalterliche Auffassung, wo nach der Meinung der Herren die
Frau keine Seele besitze und tiberhaupt kein Mensch sei. (Konzil zu
Trient). Diese Gegner sind gegen Argumente unzuginglich. Hier hat
die Logik der Freiheit im Denken des Mannes Halt gemacht. Geblie-
ben ist die Behauptung vom héheren Wert des Mannes.

2. ,Das Stimmrecht ist das Korrelat der Wehrpflicht”. Die alte Lands-
gemeinde war gleichzeitig die Heeresversammlung. Prof. Kaegi wies
darauf hin, dass auch diese These nicht mehr stimme, seitdem Frauen
F.H.D. Dienste leisten und auch die Minner teilweise keine Dienst-
pflicht zu erfiillen haben.

3. ,Die Frau ist politisch unbegabt — quasi unmiindig!” Mit Ritterlich-
keit wehrte sich Prof. Kaegi fiir die Frauen. Er sagt: Es gibt Frauen
von einem lebendigen Verantwortungsbewusstsein — daneben viel-
leicht auch solche von einer stumpfen Interesselosigkeit. Nicht anders
verhilt es sich aber bei den Minnern. ,,Es ist eine Beleidigung, dass
ausgerechnet die Schweizer Frauen diese politische Vernunft nicht
haben sollen!”

4. ,.Die Frau gehort ins Haus”. Der Mann erscheint als der .typische
Vertreter des Berufes. Die Frau ist die Vertreterin der Wohnstube.
Diese Ordnungsidee {ibersieht die tiefgreifenden Wandlungen des Wirt-
schaftslebens, wo die Frau als Arbeitskraft in Industrie, Handel und
Gewerbe ihren wichtigen Platz einnimmt.

Prof Kaegi meinte {iberlegen — die meisten Argumente lassen Zweifel .

an der Miindigkeit der Ménner aufkommen! Fiir das Frauenstimmrecht

zihlt er folgende Grundsitze auf:

1. Es geht um die Frauenwiirde der Frau. Erst der volle Anteil am
staatlichen Leben gibt der Frau das Gefiihl der Freiheit. Bis jetzt unter-
steht sie einem fremden Willen. Es ist dies eine ungerechtfertigte Zuriick-
setzung.

2. Bs geht um die reine Verwirklichung des Menschheitsrechtes. Sie
versucht es praktisch so zu verwirklichen, dass sie alle Glieder eines
Staates als mitbestimmend anerkennt. Ausnahmen sind Auslinder, Kinder
und Geisteskranke. In fast simtlichen Staaten der Welt ist das Erwach-
senenstimmrecht selbstverstindlich. Die Schweiz, die frither den Schritt
zum Mannes-Stimmrecht getan hatte, versagt diesen Dienst der Frau
und muss sich sagen lassen, sie sei keine Demokratie.

3. Gemeinschaftsgedanken in der Politik. Eine wichtige Vorausset-
zung im Prozess der Willensbildung ist das Recht der Mitbestimmung.
Erst bei der direkten Mitbestimmung wird die Initiative ernst genommen.
Die Frau hat deshalb als Aktivbiirgerin eine wichtige Forderung zu er-
fiilllen — sie wird ein Gegengewicht bilden zu der minnlichen Auffassung.
Auch die Majorisierung wird nicht eintreten. Unsere Gesetze sollen nicht
nur durch die Minner dekretiert werden, sondern auch durch die Frauen.
So will es der Gemeinschaftsgedanke.



4. ,.Das Postulat als das Korrelat der Pflicht”. Bis jetzt galt immer
der Grundsatz: Keine Pflichten ohne entsprechende Rechte. Wir erinnern
an die Wehrsteuer und an die iibrigen Steuerpflichten, welche die Frauen
ebenfalls erfiillen, ohne dass von Seiten der Minner Gegenrecht gehalten
wird. Die Pflichten der Miitterschaft aber kénnten sehr wohl dem Mili-
dienst gleichgestellt werden!

Das Schwerste fiir den Mann bedeutet wohl — auf ein altes Recht
xu verzichten — und das Recht mit einem neuen Partner xu teilen —.
Aber Prof. Kaegi meint ermunternd: ,,Wir diirfen diese neue Partner-
schaft ruhig annehmen, weil wir Vertrauen haben in den neuen Partner,
in die Frauen”. Dass die Worte Prof. Kaegis von den Anwesenden be-
geistert aufgenommen wurden, zeigte der lange und anhaltende Beifall.

Ueber die verschiedenen Vorstsse im Parlament orientierten die
drei Politiker — Herr Prof. Schinz von der freisinnigen Partei, Herr
Oberrichter Glattjelder von den Unabhingigen und Herr alt Kantonsrat
Ndageli von der sozialistischen Partei. Herr Prof. Schinz wies sodann aut
die Fortschritte hin, die im Laufe der letzten Jahrzehnte fiir die Frauen
erreicht wurden: 1911 die Zulassung der Frauen beim gewerblichen
Schiedsgericht, 1912 die Wihlbarkeit der Frau in die Schulbehdrden und
Armenpilegen, 1941 werden die Frauen als Jugendanwilte zugelassen.
Herr Prof. Schinz glaubt nur an den Erfolg eines schrittweisen Vorgehens.
Sein Referat klingt aus in dem warmherzigen Appell: Die Frau muss
den Minnern helfen, dass das Individum nicht mehr verstaatlicht, sondern
dass der Staat immer mehr vermenschlicht wird.

Herr Oberrichter Glattfelder glaubt, dass der Weg zur politischen
Gleichberechtigung der Frau nur durch das Gemeindefakultativum
méglich sei. Auch er plidiert fir ein stufenweises Vorgehen
und zwar ist er der Ueberzeugung, dass die Freunde der
Gleichberechtigung aus allen politischen Lagern sich auf einen
einzigen Vorschlag einigen miissten — nur dann koénnte ihr Vorgehen
Erfolg haben. — Er erinnert daran, dass sowohl die Kantonsrite in Zii-
rich wie in Bern mit Mehrheit fiir die Frauen eingetreten seien, dass je-
doch der Stimmbiirger den Vorlagen bis jetzt die Gefolgschaft versagt
habe. Er glaubt, dass wenn Bern das Gemeindefakultativum einfithren
sollte, auch die Chancen bei uns nicht schlecht stinden, und dass
dieses Fakultativum auch im Kanton Ziirich eine grosse Zustimmung
finden diirfte. Die Gemeinden kénnten dann nach ihrem Willen das
Stimmrecht einfiihren oder nicht.

Herr a. Kantonsrat Nigeli — ein iiberzeugter Vertreter der Gleich-
berechtigung der Frauen wies eingangs des Referates auf Artikel 1 der
Kantonsverfassung hin: ,Die Staatsgewalt beruht auf der Gesamtheit
des Volkes”. Er erinnerte an die Verwerfung der Doppelvorlage von
1947 und meint: Alle auf dem Boden der Demokratie stehenden Parteien
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sollten sich zusammentun, da zur wahren Demokratie auch das unbe-
dingte Stimmrecht der Frau gehdrt. Man muss das Unmégliche verlangen,
um das Mogliche zu erlangen.

Er erinnerte in seinem Votum auch an die Worte von Prof. Max -
Huber, unsern prominentesten Vorkimpfer fiir die Gleichberechtigung
der Frauen. Prof. Huber sagte einmal: ,Zum Wesen des Rechtsstaates
gehort der Grundsatz, dass der Staat nur durch das Gesetz iiber die
Biirger entscheiden kann. In einem demokratischen Rechtsstaat sollte
deshalb das Recht allen Erwachsenen zustehen — zum Gesetz Stellung
nehmen zu diirfen, somit auch den Frauen!”

Herr Stadtprisident Dr. Emil Landolt, dem durch ein Trachten-
midchen ein Blumenstrauss iiberreicht worden war — verdankte die
freundliche Geste und méchte den Dank weitergeben an alle die Mitar-
beiter, welche bei der Frauenbefragung mitgeholfen haben.

Das Schlusswort sprach sodann Frau Dr. Hulda Autenrieth, wobei
sie folgende Resolution verlas, die von den Anwesenden einstimmig an-
genommen wurde:

Resolution:

Die , Kundgebung der Ziircherfrauen” vom 25. November 1955 in
der iberfiillten Aula der Universitit Ziirich, veranstaltet durch 30
Fravenorganisationen der Stadt Ziirich, stimmt folgender Resolution zu:

1. Die Frauen der Stadt Ziirich wiinschen in tiberwiltigender Mehr-
heit Aktivbiirgerrechte auszuiiben.

2. Mit Freude wird von der Initiative des Stadtrates von Ziirich
an den Kantons- und Regierungsrat des Kantons Ziirich Kenntnis
genommen, in welcher der Stadtrat verlangt, dass diesem Wunsch
der Ziircherinnen nachgelebt werde.

3. Die Versammlung unterstiitzt die Initiative des Stadtrates und
erwartet, dass Regierungs- und Kantonsrat die Verwirklichung
des Erwachsenenstimm- und Wahlrechtes im Kanton Ziirich mit
allen Mitteln fordern.

Dies erfordert Einigung auf eine Gesetzesvorlage, welche die
Unterstiitzung aller Parteien findet und die der Stimmbiirger
bejaht.

Zirich voran !



	Kundgebung der Zürcher Frauen am 25. November 1955 in der Aula der Universität Zürich

